
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 7 - Interner Service 
 

Vorlage Nr. 527/10 
 
 

Betreff: 
 

1. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
der Stadt Rheine 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

23.11.2010 Berichterstattung
durch: 

Frau Dr. Kordfelder 
Herrn Hermeling 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         
Rat der Stadt Rheine 14.12.2010 Berichterstattung

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
01 Politische Gremien 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

Fehlanzeige 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 527/10 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt folgenden Be-
schluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl sei-
ner Mitglieder die in der Spalte „1. Änderung (neu)“ der als Anlage beigefügten 
Synopse aufgeführten Änderungen der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse der Stadt Rheine. 
 
 
Begründung: 
  
Aufgrund aktueller Rechtssprechung wird dem Rat der Stadt empfohlen, den § 19 
Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Rheine zu 
ändern. 
 
Gleichzeitig sollten auch die übrigen redaktionellen Änderungen, die der Klarstel-
lung dienen und damit zu einer größeren Rechtssicherheit führen, mit beschlos-
sen werden.  
 
Die vorgeschlagenen Änderungen sind durch die Mustergeschäftsordnung des 
Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen abgedeckt. 
 
Die Änderungen gegenüber der zz. gültigen Geschäftsordnung ergeben sich aus 
der als Anlage beigefügten Synopse und sind durch Fettdruck besonders kennt-
lich gemacht. Die Änderungsvorschläge sind in der Spalte „Anmerkungen“ be-
gründet worden. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Rat gem. § 10 Abs. 2 der 
Hauptsatzung der Stadt Rheine die Änderung der Geschäftsordnung nur mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschließen kann. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Synopse über die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat 

und die Ausschüsse der Stadt Rheine 
 


